
 

AUFNAHMEANTRAG 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den „Schwimmsportclub ‚TUS‘ Lünen-Wethmar 1953/99 e.V.“ (nach-
stehend „TUS“ genannt): 
 

Name 
 
 e-Mail-Adresse 

 

 

Vorname 
 

 Geburtsdatum 
 

 

Straße 
 

 Geschlecht  weibl.   männl.   *) 

PLZ / Ort 
 

 Eintrittsdatum 
 

Telefon priv. 
 

 
 
Nichtschwimmer- 
Ausbildung 
 

(einmalige Gebühr 10,00 €) 

 
 

 ja   nein   *) Telefon dienstl. 
 

 

Telefon mobil 
 

 

  Bei Minderjährigen: Name/Anschrift des gesetzl. Vertreters:   

 

 

Ich erkenne die Satzung (kann jederzeit eingesehen werden) sowie die Beitragsordnung (Auszug aus der 
zurzeit gültigen Beitragsordnung siehe Rückseite) an. 
 
Ferner ermächtige ich den Verein, meine persönlichen Daten zum Zwecke der Vereinsverwaltung zu spei-
chern. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 
 
Die Mitgliedschaft kann durch eine an den Vorstand gerichtete schriftliche Kündigung mit einer Frist 
von einem Monat zum 30.06. oder 31.12. eines Kalenderjahres gekündigt werden. 
 
 
 ______________________________ 
  Unterschrift des Antragstellers 

Mit der Aufnahme meiner Tochter/meines Sohnes in den „TUS“ bin  
ich einverstanden. Ich erkenne zugleich gemäß § 3 der Satzung an, 
gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten zu haften. _________________________________ 
  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 

ERMÄCHTIGUNG ZUM EINZUG VON FORDERUNGEN MITTELS LASTSCHRIFTEN 
 

Hiermit ermächtige ich den „TUS“ widerruflich, die von mir zu zahlenden Mitgliedsbeiträge (einschließlich 
Aufnahmegebühr und - falls zutreffend - Gebühr für die Nichtschwimmerausbildung) bei Fälligkeit zu Lasten 
meines Girokontos 
 
 Kontonummer: ______________________ BLZ: __________________________ 
 
 Kreditinstitut: ____________________________________________________________________ 
 
 Name/Anschrift des Kontoinhabers: __________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________________ 
 
mit Lastschrift einzuziehen. Eine Konto-Änderung oder -Auflösung werde ich umgehend mitteilen. Wenn 
mein Girokonto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht für das Konto führende Kreditinstitut keine 
Verpflichtung zur Einlösung/Teileinlösung. Die in diesem Fall von den Kreditinstituten in Rechnung gestellten 
Aufwandskosten gehen zu meinen Lasten. 
 
___________________________ ________________________________________ 
Ort/Datum   Unterschrift des Kontoinhabers 
 
*) Zutreffendes ankreuzen  



Auszug aus der Beitragsordnung des 
„Schwimmsportclub ‚TUS' Lünen-Wethmar 1953/99 e.V." 

 
Stand: 01.10.2011 

 
 

§ 1 

 
Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren sind unbar zu entrichten und werden im Last-
schriftverfahren vom Konto abgebucht. Der Mitgliedsbeitrag ist nach Maßgabe der Vereins-
satzung ein Monatsbeitrag, der halbjährlich zu entrichten ist. Die Abbuchungen erfolgen am 
01.02. und am 01.08. eines Kalenderjahres. Erfolgt der Beitritt im ersten bzw. zweiten Ka-
lenderhalbjahr jeweils nach dem 01.02. bzw. 01.08., so wird der bis zum 30.06. bzw. 31.12. 
des Kalenderjahres anfallende Beitrag sofort in einer Summe fällig und eingezogen. 
 
 

§ 2 

 
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages beträgt: 
 

1. für Erwachsende vom Zeitpunkt der Vollen-
dung des 18. Lebensjahres, dabei mit Wir-
kung für das gesamte Kalenderjahr, in dem 
das Mitglied 18 Jahre alt wird, an:   6,50 €  monatlich 

 
2. für Kinder und Jugendliche bis zur Vollen-

dung des 18. Lebensjahres, Schüler, Aus-
zubildende, Wehrpflichtige, Zivildienstleis-
tende, Studenten, Sozialhilfe- und Arbeitslo-
senhilfeempfänger:   4,00 €  monatlich 

 
3. für Familien ab drei Personen (Eltern bzw. al-

lein Erziehende mit mindestens einer unter 
§ 2 Ziff. 2. fallenden Person): 12,50 €  monatlich 

 
4. für Mitglieder, die das Wassergymnastik-

Angebot in der Sportstätte pro.vita (Hotel 
Am Stadtpark) nutzen, wird ein Zusatzbei-
trag erhoben; dieser beträgt: 17,00 € halbjährlich 

 
 
 

§ 3 

 
Die Aufnahmegebühr, die bei Eintritt in den Verein sofort und in einer Summe fällig sowie 
per Einzugsermächtigung vom Konto abgebucht wird, beträgt 5,00 €, bei Leistung eines 
Familienbeitrages 10,00 € für die gesamte Familie. 
 
 

§ 4 

 
Von Mitgliedern, die im Rahmen der Nichtschwimmerausbildung das Schwimmen erlernen, 
wird zusammen mit der Aufnahmegebühr eine einmalige Gebühr in Höhe von 10,00 € erho-
ben und per Einzugsermächtigung vom Konto abgebucht. Diese deckt die Teilnahme an der 
Ausbildung bis zum Erwerb des so genannten "Seepferdchenabzeichens" einschließlich der 
Kosten für das Abzeichen selbst ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interne Vermerke  

 Sportstätte (Zutreffendes ankreuzen) 

 Lippe Bad 
 Bergkamen-Heil 
 pro.vita (Hotel Am Stadtpark) 


